Textteil
zum Bebauungsplan
»Holunderweg*
Gemeinde Langenau — Horvelsingen

In Erganzung der Planzeichnung und gemaf § 9 Abs. 1 BBauG in Verbindung mit
der BauNVO und LBO Baden-Wirttemberg wird flr den Geltungsbereich (schwarz
umrandet) folgendes festgesetzt.

Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1

111

1.1.2

1.1.3

11.4

1.1.5

Bauliche Nutzung

Art der baulichen Nutzung (§§ 1-15 BauNVO)

Jeweils nach Einschrieb im Plan:

Allgemeine Wohngebiete (WA) §§ 1 und 4 BauNVO. Gemal § 1 Abs. 5 und
6 BauNVO sind die Nutzungsarten des § 4 Abs. 2 Ziffer 3 sowie Abs. 3 Ziffer
1 bis 6 BauNVO nicht zulassig. Es sind nur Wohngebaude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen zulassig.

Nebenanlagen gemal § 14 BauNVO durfen nur in den tUberbaubaren Grund-
stucksflachen errichtet werden (§ 23 Abs. 5 BauNVO).

Garagen gemaf § 12 BauNVO durfen nur in den Uberbaubaren
Grundstucksflachen errichtet werden (§ 23 Abs. 5 BauNVO). Stellflachen vor
Garagen mussen einen Stauraum von mindestens 5,00 m haben.

MaR der baulichen Nutzung (§§ 16-21a BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ist dem Planeinschrieb zu entnehmen. Die
Zahl der Vollgeschosse, Grundflachenzahl und Geschol¥flachenzahl gelten in
der Eintragung der Nutzungsschablone als Hochstgrenze.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Ziffer 2 BBauG und § 22 BauNVO)
Im Plangebiet gilt entsprechend der MalRgabe der Planzeichnung die offene
Bauweise.

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Ziffer 2 BBauG)
Die Gebauderichtung mul parallel zu den eingetragenen Richtungspfeilen
verlaufen.

Hohenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 2 BBauG)
Die Erdgeschol¥fullbodenhdhe - bezogen auf den Hauseingang - darf nicht
mehr als 0,60 m Uber dem gewachsenen Boden liegen.



1.2

1.3

1.4

1.5

Verkehrsflache (§ 9 Abs. 1 Ziffer 11 BBauG)

Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist im Sinne der
Stralienverkehrsordnung "Mischflache".

Gehweguberfahrten durfen eine Breite von maximal 6,00 m an der

StralRenfront nicht Uberschreiten.

Offentliche Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Ziffer 15 BBauG)
Erholungsgrin mit Baumen, Strauchern und Ruhebanken entsprechend der

Planzeichnung.

Bindung fiir Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Ziffern 20 und 25 BBauG)

Als Mallnahme zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, zur Gliederung,
Auflockerung und Einbindung des Baugebietes wird das Anpflanzen von
standortgerechten Baumen und Strauchern bindend nach den im Plan einge-
tragenen Standorten und den erganzenden textlichen Festsetzungen vorge-
schrieben. Die damit verbundenen Einschrankungen der angrenzenden
Grundsticke sind von den Angrenzern zu dulden. Eine Veranderung der
dargestellten Standorte ist nach allen Seiten bis zu maximal 3,00 m zulassig.
Die in der Artenliste angegebenen Arten sind bei der Garten- und Strallenbe-
pflanzung ausschlieflich als Strauch- und Baumpflanzungen zu verwenden.
Die mit einem Pflanzgebot Uberlagerten oder als Nutzgarten anzulegenden
Flachen am sudlichen und westlichen Rand des Plangebiets sind entspre-

chend der Artenliste auszufiihren.

Artenliste:

Acer campestre

Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Prunus avium

Prunus spinosa
Quercus robur

Rosa canina

Salix caprea

Salix eleagnos
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Ulmus campestris
Ulmus laevis

Ulmus glabra
Viburnum lantana

Feldahorn
Bergahorn
Gemeine Rol3kastanie
Birke

Hainbuche

Roter Hartriegel
Hasel

Weilidorn
Pfaffenhitchen
Esche

Liguster
Vogelkirsche
Schlehdorn
Stieleiche
Hundsrose
Salweide
Lavendelweide
Schwarzer Holunder
Eberesche
Winterlinde
Sommerlinde
Feldulme
Flatterulme
Bergulme

Wolliger Schneeball



Apfel

Aprikose

Birne
Brombeere
Mirabelle
Himbeere
Johannisbeere
Pflaume
Stachelbeere

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BBauG und § 73 LBO)

2.1

2141

21.2

213

21.4

AuRere Gestaltung (§ 73 Abs. 1 LBO)

Gebaudehohe

Das Hochstmald zwischen der festgelegten Gelandeoberkante und dem
Schnittpunkt von Aulenwand und Dachhaut betragt fir die eingeschossige
Bebauung maximal 3,80 m.

Aufschiittungen und Abgrabungen

Aufschuattungen und Abgrabungen sind bis zu einer Héhe von 0,50 m
zulassig. In den Bauvorlagen ist der Verlauf des naturlichen Gelandes
einzuzeichnen.

Garagen und Nebengebaude

Bei beiderseitigem Grenzbau sind Garagen einschlie3lich der sonstigen
Nebengebaude in der Gestaltung aufeinander abzustimmen.

Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebengebauden und dem
Hauptgebaude in einem Baukorper zu errichten.

Wintergarten, Glasanbauten
Wintergarten und Glasanbauten sind zulassig.

Ergédnzung zu 2.1.3

"Die Festsetzung der Begrenzung der zulassigen Gesamthdhe und mittleren
Hohe der Grenzgaragen entsprechend § 7 Abs. 1 Ziffer 1 LBO wird auf
maximal 4,80 m Gesamthdhe und 3,65 m mittlere Hohe erweitert.

Geandert: Langenau, den 10.02.1988
Verwaltungsverband Langenau
- Bauamt -



21.5

2.1.6

2.2

2.3

2.31

Dachgestaltung

Als Dacheindeckung sind nur naturrote oder braun engobierte Dachziegel
zulassig. Vorbehalten bleibt 2.1.4.

Als Dachform ist fur die Hauptgebaude nur das Satteldach zulassig. Die
Dachneigung ist entsprechend der Planzeichnung auszuflihren. Vorbehalten
bleibt 2.1.4.

Deckblatt zu 1.1.5

,Garagen und sonstige Nebengebaude sind entsprechend ihrer Zuordnung in
Dachform (Satteldach) und Dacheindeckung dem Hauptgebaude anzupas-
sen und mussen eine Dachneigung von mindestens 30° erhalten.

Geandert: Langenau, den 10.02.1988
Verwaltungsverband Langenau
- Bauamt -

Gebaude- und Fassadengestaltung

Bei der Gestaltung der AuRenflachen der Gebaude sind blanke Metallele-
mente zu vermeiden. Die Fassaden der Haupt- und Nebengebaude sind mit
schlichtem AulRenputz, mit Holzverkleidung oder durch Fassadenbegrinung
(Rankgewachse) zu gestalten. Vorbehalten bleibt 2.1.4.

Briefkasten- und Klingelanlagen sind nur im unmittelbaren Zusammenhang
mit den Gebauden zu errichten.

Fiuhrung von Versorgungsanlagen u. Leitungen (§ 73 Abs. 1 Ziffer 4 LBO)
Im Geltungsbereich sind Niederspannungsfreileitungen unzulassig. Die
Versorgung hat Gber Erdkabel zu erfolgen.

Gestaltung der unbebauten Flachen bebauter Grundstiicke sowie der
Einfriedungen (§ 73 Abs. 1 Ziffer 5 LBO)

Gestaltung der unbebauten Flachen bebauter Grundstlicke
Grundstuckszufahrten und sonstige zu befestigende Flachen sollen mit
wassergebundenen Deckmaterialien oder Pflastersteinen ausgefuhrt werden.
Die unbebauten Flachen der bebauten Grundsticke zwischen Stral’e und
Gebaudefluchten sind als freibepflanzte Vorgartenflache mit standortgerech-
ten Baumen und Strauchern zu gestalten.



2.3.2

Einfriedungen

Vorgarten entlang der Verkehrsflachen durfen keine Einfriedungen erhalten.
Ebenso sind hier freistehende Gartentore sowie Abschrankungen irgend-
welcher Art unzulassig.

Einfriedungen durfen eine Hohe von 1,00 m Uber dem gewachsenen Boden
nicht Uberschreiten.

Diese Beschrankung gilt nicht fir Hecken. Vorbehalten bleibt 1.2.
Maschendrahteinfriedungen mussen hinterpflanzt werden.

Mauern tber 0,50 m als Einfriedung sind nicht zulassig.

Sockelmauern sind zulassig. Die Sockelhdhe darf aber 0,30 m ab dem
gewachsenen Bdden gemessen, nicht Uberschreiten.

Die mit einem Pflanzgebot Uberlagerten Flachen am sudlichen und
westlichen Rand des Plangebietes dirfen nicht durch Einfriedungen von der
angrenzenden Nutzung getrennt werden.

Stacheldraht ist als Einfriedungselement nicht zulassig.

Langenau, den 2. Juli 1985

Der 1. Burgermeister



STADT LANGENAU
ALB-DONAU-KREIS
Begriindung
zum Bebauungsplan fir das Gebiet ,Holunderweg" in der Stadt Langenau, Stadtteil

Horvelsingen, umfassend die Grundstlcke mit den Flursticksnummern: 374, 375,
378.

1. Aufstellungsbeschluf}

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 14.12.1984 wurde der
Entwurfsverfasser mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans in der Stadt
Langenau, Stadtteil Horvelsingen, fur das Gebiet "Holunderweg" beauftragt.

2. Erfordernis der Planaufstellung

Die Ausweisung neuer Bauflachen wurde aufgrund der Nachfrage
ortsansassiger Bewohner erforderlich.

3. Gebietsbeschreibung

Das ausgewiesene Plangebiet liegt am stidwestlichen Rand der Ortslage.

Im Norden und Osten schlief3t sich die vorhandene Bebauung an das
Plangebiet an.

Im Westen und Suden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an das
Plangebiet.

Im Osten tangiert die Bergstralle das Plangebiet, die Uber die im Siden
verlaufende K 7302 (Herwigstraf3e) mit dem Ortskern verbindet.

Das Gelande innerhalb des Geltungsbereichs ist nach Sudosten geneigt.
Das Baugebiet ist im wesentlichen zum Bauen gut geeignet.

Zur Zeit wird der groRte Teil des Plangebiets, landwirtschaftlich genutzt.
Die nordliche Grenze bildet ein Wassergraben.

4. Planung und MafRnahmen

Die geplante Bebauung bildet die sudwestliche Abrundung der Ortslage.

Zur besseren Einbindung in die Landschaft werden nur eingeschossige
Gebaude vorgesehen, um den Ubergang zwischen Kulturland und Bauland
angemessen zu gestalten.



Ein wichtiger Faktor bildet die Eingrinung des westlichen und sudlichen
Ubergangsbereiches.

Die landschaftsgestalterische Eingrinung ist von den Grundsticksbesitzern
zu tragen.

Entlang dem ndérdlich verlaufenden Graben ist eine Grinflache vorgesehen,
die zusammen mit der ErschlieRungsstralle eine Verbindung zwischen
Ortslage und Landschaft herstellt.

Aufgrund des im Plangebiet zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens
wurde die Verkehrsflache entsprechend der Strallenverkehrsordnung als
Mischflache festgesetzt. Der Strallenraum ist entsprechend dieser MalRgabe
zu gestalten.

Einflgqung in die Bauleitplanung

Im genehmigten Flachennutzungsplan (Genehmigung durch Erlal} des
Regierungsprasidiums Tubingen vom 18.05.1982, Nr. 13-41/4 11.1-AD 08)
wird das Plangebiet als geplante Wohnbauflache ausgewiesen.
Entsprechend dieser Maligabe wurde der Bebauungsplan aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt.

Angaben zur ErschlieBung und Versorgung

Die ostlich das Plangebiet tangierende Bergstralie verbindet sowohl mit dem
Ostlich gelegenen Ortskern als auch mit der im Suden verlaufenden K 7302.

Die FuRwegentfernungen des Baugebietes zu folgenden Anlagen und
Einrichtungen betragen:

Kirche ca. 630 m
Rathaus / Verwaltung ca. 500 m
Ehemaliges Schulgebaude ca. 600 m
Bushaltestelle ca. 630 m
Kindergarten ca. 350 m

Weitere Anlagen und Einrichtungen der sozialen und technischen Infra-
struktur befinden sich nicht in Horvelsingen und sind zu Ful? nicht erreichbar.

Die Wasserversorgung des Stadtteils Horvelsingen erfolgt durch den
Zweckverband ,Ulmer Alb" (Sitz in Blaustein). Die Wasserversorgung fur die
Zukunft ist gesichert.

Die Abwasser werden der Sammelklaranlage mit Standort bei Albeck
zugefuhrt.

Die Elektrizitatsversorgung erfolgt durch die Energie-Versorgung Schwaben
AG (EVS). Die Elektrizitatsversorgung ist gesichert. Die Versorgungs-
leitungen und Einrichtungen werden entsprechend dem Bedarf ausgebaut.



Der ruhende Verkehr ist auf den Baugrundstticken selbst unterzubringen. Vor
den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m Tiefe vorzusehen.

Planstatistik

Das Nettobauland umfasst 0,77 ha (1)
(Gesamtflache aller Baugrundstlicke)

Davon entfallen auf:

WA 0,77 ha
Offentliche Griinflache 0,11 ha (2)
Mit Pflanzgebot Uber-

lagerte Flache 0,11 ha (3)
Wasserflache 0,04 ha (4)
Verkehrsflache 0,14 na (5)

davon entfallen auf:
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Parken 0,10 ha
Gehweg 0,01 ha
Rad- und FuRweg 0,01 ha
Von Bebauung freizuhaltende Flache 0,01 ha
Privatweg 0,01 ha
Das Bruttobauland umfasst somit 1,17 ha (6)

Vom Bruttobauland (6)
entfallen auf:

Nettobauland (1) 65,8%
davon entfallen auf WA: 100,0 %
Offentliche Griinflache (2) 9,4 %
Mit Pflanzgebot Uberlagerte Flache (3) 9,4 %
Wasserflache (4) 3,4%
Verkehrsflache (5) 12,0%
davon entfallen auf:

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung + Parken 71,6 %
Gehweg 7,1 %
Rad- und Fullweg 7,1 %
Von Bebauung freizuhaltende Flache 7,1 %
Privatweg 71 %

Daraus ergibt sich eine Bruttowohndichte von 21 Wohnungen je ha
Bruttobauland und eine Nettowohndichte von 31 Wohnungen je ha
Nettobauland.



8.1

Festsetzungen des Textteils zum Bebauungsplan

Planungsrechtliche Festsetzungen

Im Gebiet des Geltungsbereichs ist das Bauland nach § 4 (Allgemeine
Wohngebiete) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen.

Das nach § 4 BauNVO ausgewiesene Allgemeine Wohngebiet dient
vorwiegend dem Wohnen. Zulassig sind Wohngebaude, die der Versorgung
des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérende Handwerksbetriebe.

Als wichtiger Mal3stab zur Gestaltung und zur Anpassung an die vorhandene
Bebauung und in die Landschaft erfolgt eine Bauhbhenbegrenzung sowie
eine Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse.

Das Mal} der baulichen Nutzung ist so gewahlt, dal} die gewachsene Struktur
und das Erscheinungsbild der alten Ortslage sinnvoll erweitert wird und
genugend Freiflachen erhalten bleiben.

Fir das gesamte Baugebiet gilt die offene Bauweise, nach Maligabe der
Planzeichnung.

Im gesamten Geltungsbereich sind nur Satteldacher ab 30° Dachneigung
zulassig. Flachdachbauten wurden ausgeklammert, da sie in solchen
Gebieten Fremdkorper darstellen.

Aus gestalterischen Grunden wurde die Hohenlage der baulichen Anlagen,
bezogen auf den gewachsenen Boden, beschrankt. Als Bezugspunkte
dienen das gewachsene Gelande und die Erdgeschol3fullbodenhdhe. Die
ErschlieBungsstralde kann, da sie noch nicht besteht, kein Bezugspunkt sein.

Um eine Erweiterung des Baugebiets nach Suden zu erméglichen, wurde in
der Verlangerung der westlichen Stichstral’e nach Suden fur eine mdgliche
ErschlieBung eine Flache, die von jeglicher Bebauung freizuhalten ist,
ausgewiesen.

Nebenanlagen und Garagen sind nur in den Uberbaubaren
Grundstlcksflachen zu errichten.

Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist als Wohn- und
Spielstral’e zu gestalten. Der Autofahrer ist nur "Gast" und hat sich durch
entsprechendes Verhalten (,Schrittgeschwindigkeit“) den Verhaltnissen
anzupassen. Durch Art und Gestaltung ist die besondere Nutzung dieser
Verkehrsflache zu verdeutlichen.

Zur inneren Gliederung, Durch- und Eingrinung, sowie zur Strukturierung
wurde das Anpflanzen von bodenstandigen Baumen und Strauchern
verbindlich festgesetzt.



8.2

10.

Garagen und Nebengebaude sollen mit dem Wohngebaude eine Einheit
bilden.

Far die Gebaude wurden gestalterische Festsetzungen vorgegeben.

Die Ublicherweise isolierten Flachen von Strallen, Wegen, Vorgarten und
Garten sind in die Vorgartengestaltung mit einzubeziehen und kénnen auf
diese Weise weitraumig gestaltet und auch genutzt werden. Vorgarten
entlang der Verkehrsflachen sind ohne Einfriedungen sowie ohne
freistehende Gartentore und Abschrankungen zu gestalten.

Um keine ubermafige Flachenversiegelungen vorzunehmen, werden
Grundstuckszufahrten und sonstige zu befestigende Flachen mit
wassergebundenen Deckmaterialien oder Pflastersteinen zu versehen.

Wintergarten und Glashauser konnen ohne Einschrankung an Wohngebaude
und Nebengebaude angebaut werden.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Da das Gebiet an den gewachsenen Ort anschliel3t, soll mit diesen ortlichen
Bauvorschriften nach § 73 der LBO des Landes Baden-Wiurttemberg die
Erhaltung, Pflege und sinnvolle Weiterentwicklung der gewachsenen
Ortslage entsprechend gesichert werden. Die bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen der Satzung orientieren sich dazu insbesondere an der
bestehenden und regionaltypischen Hauslandschaft und den dazugehorigen
Gestaltungselementen.

Pflanzlisten
Fir die vorzunehmenden Bepflanzungen werden die in der Artenliste
(Textteil zum Bebauungsplan 1.5) angegebenen Baume und Straucher als

standortgerecht angesehen.

Kostenschatzung

Die Kosten der ErschlieBung des Plangebietes betragen fur die Stadt
Langenau:



11. Planverwirklichung und -auswirkung

Es ist damit zu rechnen, dal das Gebiet innerhalb von vier bis sechs Jahren
ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes bebaut sein wird. Dann werden ca. 60
Einwohner mit ca. 5 volksschulpflichtigen Kindern in dem Gebiet wohnen.

Die Trager offentlicher Belange wurden entsprechend §2/5und §2a/6
BBauG beteiligt.

Ulm, den Langenau, den 2, Juli 1085

Der Planverfasser Der 1. Blrgermeister

Dr. Meister Mangold



	Ergänzung zu 2.1.3

